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(54) Halte- und Einfassungsvorrichtung für ein Sektionaltor

(57) Bei einer Vorrichtung zum Halten und/oder Ein-
fassen eines zusätzlichen Bauelementes für ein längs
einer einen bogenförmigen Abschnitt aufweisenden,
vorgegebenen Bahn zwischen einer Öffnungsstellung
und einer Schließstellung bewegbares und eine Mehr-
zahl von längs der vorgegebenen Bahn hintereinander
angeordneten und über senkrecht zu der vorgegebenen
Bahn verlaufende Gelenkachsen aufweisende Gelenke
miteinander verbundenen Paneelen aufweisendes Tor-
blatt eines Sektionaltores, insbesondere Deckenglie-
dertores, mit mindestens zwei an aufeinanderfolgenden
Paneelen angebrachten Segmenten (240,250,340,350)
wird vorgeschlagen, daß zumindest in der Schließstel-

lung zwischen den Segmenten zumindest im Bereich ei-
ner den Gelenkachsen abgewandten Begrenzungsflä-
che des Torblattes in einer parallel zu der vorgegebenen
Bahn verlaufenden Richtung ein mindestens der Dicke
eines Fingers entsprechender Abstand (X) von vorzugs-
weise mindestens 10 mm frei gelassen ist und/oder die
Breite eines der den Gelenkachsen abgewandten Be-
grenzungsfläche zugewandten Mündungsbereiches ei-
nes zwischen den Segmenten gebildeten Spaltes zu-
mindest längs eines bei der Bedienung des Tores noch
mit den Händen erreichbaren Teiles des bogenförmigen
Abschnittes der vorgegebenen Bahn geringer als einen
Fingereingriff ermöglichend, vorzugsweise geringer als
10 mm, besonders bevorzugt geringer als 4 mm ist.
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